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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Dr. Michael Efler und Herrn Abgeordneten Philipp Bertram (Linke)
über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25107
vom 2. Februar 2026
über Installation von Solaranlagen 2025: Gebäude der landeseigenen Wohnungsunternehmen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teilweise Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf
Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die landeseigenen Wohnungsunternehmen
(LWU) degewo AG (degewo), Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin (Gewobag),
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (HOWOGE), GESOBAU AG (GESOBAU), STADT
UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH (SuL), die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-
Mitte (WBM) sowie die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH (berlinovo) um Stellungnahmen
gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurden. Sie
sind in die nachfolgende Beantwortung eingeflossen.

Frage 1:
Auf wie vielen und welchen Gebäuden der landeseigenen Wohnungsunternehmen sowie der berlinovo wurden 2025
Anlagen zur Produktion von Strom oder Wärme aus Solarenergie installiert (bitte mit Angabe des Unternehmens,
der Nutzungsart – Photovoltaik oder Solarthermie –, des Betreibers und der installierten Leistung auflisten!)?

Antwort zu 1:
Die HOWOGE teilt dazu Folgendes mit:
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„
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“
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Die Gewobag teilt dazu Folgendes mit:
„Die Betriebsführung der Anlagen erfolgt durch die Gewobag ED Energie- und
Dienstleistungsgesellschaft mbH.

“



5

Die degewo teilt dazu Folgendes mit:
„

“

Die WBM teilt dazu Folgendes mit:
„

“

Die GESOBAU teilt dazu Folgendes mit:
„
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“

Die SuL teilt dazu Folgendes mit:
„2025 wurden folgende Anlagen installiert (Inbetriebnahme):

“

Die berlinovo teilt dazu Folgendes mit:
„



7

“

Frage 2:
Auf wie vielen und welchen der Gebäude ist die Errichtung von Anlagen zur Produktion von Strom oder Wärme aus
Solarenergie geplant (bitte mit Angabe des Unternehmens, des geplanten Investitionsvolumens, der Nutzungsart –
PV oder Solarthermie–, des Betreibers, der geplanten installierten Leistung und des geplanten Jahres der
Inbetriebnahme auflisten!)?
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Antwort zu 2:
Die HOWOGE teilt dazu Folgendes mit:
„
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“

Die Gewobag teilt dazu Folgendes mit:
„In den kommenden Jahren ist der Bau von 72 PV-Anlagen (rechnerisch bei 40kWp pro Anlage)
mit einer Gesamtleistung von rd. 2,9 MWp geplant. Die Betriebsführung erfolgt durch die
Gewobag ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH.
Zum Zeitpunkt der Beantwortung können darüber hinaus keine konkreten Angaben gemacht
werden, da sich die Projekte noch in der Planungsphase befinden.“
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Die degewo teilt dazu Folgendes mit:
„Siehe Anlage 1.“

Die WBM teilt dazu Folgendes mit:
„

** Bei den drei Spalten handelt es sich um Annahmen“

Die GESOBAU teilt dazu Folgendes mit:
„Auf allen Neubauten werden PV-Anlagen errichtet, wenn keine gesetzlichen Bestimmungen dem
entgegenstehen. Bei Bestandsgebäuden werden PV-Anlagen errichtet, wenn wesentliche
Umbauten am Dach erfolgen. Folgende Projekte sind so weit in der Planung fortgeschritten, dass
Planungen für solare Anlagen vorliegen.
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“

Die SuL teilt dazu Folgendes mit:
„Konkret ist die Inbetriebnahme folgender Anlagen vorgesehen:
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Darüber hinaus sind weitere PV-Anlagen geplant (Neubau und Bestandsanierung) bei denen das
Betreibermodell noch nicht abschließend feststeht:

“

Die berlinovo teilt dazu Folgendes mit:
„Es werden nur Anlagen/ Objekte aufgeführt, wo bereits ein Datum der Inbetriebnahme feststeht.



13

“
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Frage 3:
Welche Gebäude wurden 2025 neu errichtet, bei welchen Gebäuden fand eine Dachsanierung statt und auf
welchen dieser Gebäude wurden Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus Solarenergie aus jeweils
welchen konkreten gebäudebezogenen Gründen nicht installiert?

Antwort zu 3:
Die HOWOGE teilt dazu Folgendes mit:
„Die HOWOGE hat in allen ihren Neubauvorhaben, in 2025 fertiggestellt wurden,
Photovoltaikanlagen errichtet:
• Wiecker Str. 12
• Falkenberger Chaussee 95+99
• Sewanstraße 38, 40
• Streitstraße 5, Marius-Carpentier-Straße 14,16
• Anne-Frank-Str. 2, 2A, 4
• Lückstr. 35, 36, 37
• Harzer Straße 40
• Woldegker Straße 8a, 10a

In 2025 hat die HOWGE folgende partielle Dachinstandsetzungen durchgeführt:
• Karower Straße 7D
• Kaskelstraße 29, 29 HH
• Kaskelstraße 31, 31 HH

Bei den partiellen Dachinstandsetzungen handelt es sich um Bestandsgebäude mit nicht
wesentlichen Umbauten des Daches, weshalb keine Energieerzeugungsanlagen errichtet
wurden.“

Die Gewobag teilt dazu Folgendes mit:
„
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Die Gründe für das Nichtinstallieren von PV-Anlagen sind vielfältig und je nach Gebäude
individuell, z.B. die fehlende statische Eignung oder die Versagung wg. Denkmalschutz und/oder
Verschattung. Im Rahmen von Neubauten erfüllt die Gewobag die gesetzlichen Vorgaben, zum
Teil werden diese auch übererfüllt. Lediglich bei einem Projekt war die Errichtung von PV-
Anlagen nicht möglich, da die Dachfläche mit technischen Anlagen besetzt ist. Hierfür wurde ein
Antrag auf Befreiung gestellt, welcher auch genehmigt wurde.“

Die degewo teilt dazu Folgendes mit:
„

“

Die WBM teilt dazu Folgendes mit:
„Neubau:
2025 wurden durch die WBM acht Neubauvorhaben fertiggestellt.
Für vier Bauvorhaben bestand keine Solarpflicht. Auf vier weiteren Bauvorhaben wurden die unter
der Beantwortung zur Frage 1 aufgeführten Anlagen errichtet.
Dachsanierungen:
2025 wurden drei Modernisierungs-/ Sanierungsprojekte durchgeführt.
Bei fast allen dieser sanierten Objekte handelt es sich um Plattenbauten. Deren Dächer bestehen
aus vorgespannten Betonfertigteilen, die kaum zusätzliche Lasten aufnehmen können. Nach
heutigen Regularien ist hier neben der Schneelast rechnerisch keine weitere Lastreserve. Die
WBM prüft in diesen Fällen individuell den Einsatz von PV-Anlagen ohne Ballastierung, um auch
für derartige Bestände Lösungen zu finden.“

Die GESOBAU teilt dazu Folgendes mit:
„

“

Die SuL teilt dazu Folgendes mit:
„Bei Dachsanierungen oder Neubau sind PV-Anlagen mittlerweile Pflicht (Solargesetz Berlin). Es
gab daher keine Maßnahmen, bei denen der abgefragte Sachverhalt zutrifft:“
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Die berlinovo teilt dazu Folgendes mit:
„Im Objekt Teterower Ring 43-35 fand in 2025 eine Dachsanierung statt; die Installation der PV-
Anlage war technisch unmöglich, die Ausnahme wurde beantragt und genehmigt.
Im Neubau wird PV grundsätzlich mitgeplant.“

Berlin, den 17.02.2026

In Vertretung

Machulik
................................
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
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Anlage 1:
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